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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §232;

1. BAO § 232 heute

2. BAO § 232 gültig ab 26.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

3. BAO § 232 gültig von 01.01.1962 bis 25.03.2009

Rechtssatz

Wie aus § 232 BAO hervorgeht, sind Sicherstellungsmaßnahmen im Wege eines Sicherstellungsauftrages innerhalb des

in dieser Bestimmung umschriebenen Zeitraumes zulässig, wenn eine Gefährdung oder Erschwerung der

nachfolgenden Einbringung von Abgaben begründet zu befürchten ist. Derartige Gefährdungen oder Erschwerungen

werden u.a. bei drohendem Insolvenz- oder Ausgleichsverfahren, bei Exekutionsführung von dritter Seite, bei

Auswanderungsabsicht, Vermögensverschleppung, bei Vermögensverschiebung ins Ausland oder an Verwandte oder

bei dringendem Verdacht einer Abgabenhinterziehung gegeben sein. Auch schwer wiegende Mängel in den Büchern

und Aufzeichnungen, welche die Annahme begründen, dass sich der Abgabep>ichtige auch der Vollstreckung der noch

festzusetzenden Abgaben zu entziehen trachten wird, werden, ebenso wie eine erhebliche Verschuldung des

Abgabep>ichtigen, die einen Zugri? anderer Gläubiger auf sein Vermögen befürchten lässt, eine Maßnahme nach §

232 BAO rechtfertigen. Dabei reicht der objektive Tatbestand einer Gefährdung oder Erschwerung aus; eine vom

Abgabenschuldner selbst gesetzte Gefährdungshandlung ist nicht erforderlich. In all diesen Fällen genügt es, wenn aus

der wirtschaftlichen Lage und den sonstigen Umständen des Einzelfalles geschlossen werden kann, dass nur bei

raschem Zugri? der Abgabenbehörde die Abgabeneinbringung voraussichtlich gesichert erscheint (vgl. z.B. das

Erkenntnis vom 26. Juli 2007, 2007/15/0131, VwSlg 8260 F/2007).Wie aus Paragraph 232, BAO hervorgeht, sind

Sicherstellungsmaßnahmen im Wege eines Sicherstellungsauftrages innerhalb des in dieser Bestimmung

umschriebenen Zeitraumes zulässig, wenn eine Gefährdung oder Erschwerung der nachfolgenden Einbringung von

Abgaben begründet zu befürchten ist. Derartige Gefährdungen oder Erschwerungen werden u.a. bei drohendem

Insolvenz- oder Ausgleichsverfahren, bei Exekutionsführung von dritter Seite, bei Auswanderungsabsicht,

Vermögensverschleppung, bei Vermögensverschiebung ins Ausland oder an Verwandte oder bei dringendem Verdacht

einer Abgabenhinterziehung gegeben sein. Auch schwer wiegende Mängel in den Büchern und Aufzeichnungen,

welche die Annahme begründen, dass sich der Abgabep>ichtige auch der Vollstreckung der noch festzusetzenden

Abgaben zu entziehen trachten wird, werden, ebenso wie eine erhebliche Verschuldung des Abgabep>ichtigen, die

einen Zugri? anderer Gläubiger auf sein Vermögen befürchten lässt, eine Maßnahme nach Paragraph 232, BAO

rechtfertigen. Dabei reicht der objektive Tatbestand einer Gefährdung oder Erschwerung aus; eine vom

Abgabenschuldner selbst gesetzte Gefährdungshandlung ist nicht erforderlich. In all diesen Fällen genügt es, wenn aus

der wirtschaftlichen Lage und den sonstigen Umständen des Einzelfalles geschlossen werden kann, dass nur bei

raschem Zugri? der Abgabenbehörde die Abgabeneinbringung voraussichtlich gesichert erscheint vergleiche z.B. das

Erkenntnis vom 26. Juli 2007, 2007/15/0131, VwSlg 8260 F/2007).
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